
Eintragung l�sst den Rechtstr�ger unver�ndert, �ndert aber dessen Rechtsform. S�mtliche Rechte
und Pflichten der Vor-GmbH sind nunmehr Rechte und Pflichten der GmbH, ohne dass es noch
einer besonderen �bernahme der Pflichten bed�rfte.

2. Anspruch aus § 11 II GmbHG gegen D

Auch der Anspruch gegen den Handelnden aus § 11 II GmbHG erlischt automatisch mit der Ein-
tragung. Das Erl�schen der Handelndenhaftung ergibt sich aus Sinn und Zweck von § 11 II GmbHG.
Der Zweck der Norm liegt darin, den Gl�ubigern einen Ausgleich daf�r zu geben, dass das Kapital
der ihr zun�chst haftenden Vor-GmbH noch nicht im gleichem Maße wie bei der GmbH kontrolliert,
bekanntgemacht und durch zwingende Schutzvorschriften gesichert ist (BGH NJW 1981, 1452). Um
dieser Unsicherheit zu begegnen, wird dem Gl�ubiger durch § 11 II GmbHG ein zus�tzlicher
Schuldner gegeben. Wird die GmbH eingetragen, so ist sichergestellt, dass die Gr�ndungsvor-
schriften eingehalten worden sind. Damit hat sich aber der Grund f�r die Haftung des Handelnden
erledigt.

Erl�schen der Haftung
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n SACHVERHALT

Andreas (A) und Bj�rn (B) fuhren am Sonntagabend in der S-Bahn von Potsdam – Griebnitzsee nach
Berlin – Wannsee. In ihrem Abteil saßen nur noch der s�dl�ndisch aussehende Oliver (O) und der
zu diesem Zeitpunkt in Zivil arbeitende Polizeibeamte Peter (P). A beschloss, O zu verpr�geln, weil
er ihn f�r einen Ausl�nder hielt. Dies teilte er B mit. Dieser wollte sich hieran zwar nicht beteiligen,
gab ihm aber den Tipp seinen (des A) Schlagring zur Tat zu benutzen. Diesen Vorschlag nahm A an.
Er ging zu O und schlug diesem unvermittelt mit dem Schlagring ins Gesicht. P, der O gegen�ber
gesessen und den Schlag h�tte verhindern k�nnen, hatte keine Lust einzuschreiten und O zu
helfen. O erlitt eine Schnittwunde im Gesicht, die – wie von A erwartet – folgenlos verheilte.

Um sich weiterer Schl�ge zu erwehren, beschloss O, dem A mit seinem Messer in den Unterarm
zu stechen. Auf Grund einer Unaufmerksamkeit traf er aber nicht dessen Unterarm, sondern den
Brustkorb. Diese Verletzung war so schwer, dass sie innerhalb einer Stunde zum Tod des A gef�hrt
h�tte. In der gegebenen Situation war dieser Stich allerdings die einzige wirksame Verteidigungs-
m�glichkeit, da feststeht, dass A sich durch einen Stich in den Unterarm nicht von weiteren Schl�-
gen h�tte abhalten lassen.

Zun�chst erfassten nur B und P die Situation richtig und erkannten, dass A zur Abwendung des
Todes sofortiger medizinischer Hilfe bedurfte. Obwohl beide das Bahnpersonal benachrichtigen
bzw auf dem S-Bahnhof Wannsee ein M�nztelefon h�tten benutzen k�nnen, wollten sie nichts mit
dem Vorfall zu tun haben und stiegen aus, als die S-Bahn Wannsee erreichte. Zu diesem Zeitpunkt
bemerkte auch O die Gef�hrlichkeit der Situation f�r A. Auf Grund des Vorgefallenen wollte er
diesem aber keine Hilfe leisten und verließ ebenfalls das S-Bahn-Abteil, in welches, wie er gesehen
hatte, auch niemand mehr eingestiegen war, bevor der Zug weiter in Richtung Ahrensfelde fuhr.
Auf dem Bahnsteig kamen O allerdings Bedenken und er informierte das Betriebspersonal. Dieses
veranlasste das Notwendige, so dass A, als die S-Bahn das n�chste Mal in Nikolassee hielt, me-
dizinisch versorgt und gerettet werden konnte. Auch P bekam ein schlechtes Gewissen. Zehn Mi-
nuten nachdem er die S-Bahn verlassen hatte, rief er die Polizei an und machte die notwendigen
Angaben zur Rettung des A, der allerdings bereits medizinisch versorgt wurde.

Wie haben sich die Beteiligten nach dem StGB strafbar gemacht?
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